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Diskurs um Reform der §§ 63, 64 StGB 
– nur in kleinen Fachkreisen…



…deutlicher Anstieg der Unterbringungen gem.§ 64 StGB 
(Riedemann 2022)

§ 64 StGB Unterbringung in einer 

Entziehungsanstalt

„Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder 

andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu 

nehmen, und wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die 

sie im Rausch begangen hat oder die auf ihren Hang 

zurückgeht verurteilt […] soll das Gericht die 

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen, 

wenn die Gefahr besteht, dass sie infolge ihres Hanges 

erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird.“ 

Entziehungsanstalt ist ein diskriminierender 

Terminus, der in der Suchthilfe nicht existiert!

Aber: Hohe Erledigungsraten wegen „Aussichtslosigkeit“ (30–70%) 



Große regionale Unterschiede und Unterbringungsgründe

Abbildung: Anzahl der nach § 64 StGB untergebrachten Menschen nach Bundesland und 
Stichtag



Maßregelvollzug – hier - Lippstadt Eickelborn –
Glas statt Mauern!  „Besserung“                …und Mauern!  „Sicherung“



…der schöne Schein: keine Strafanstalten, sondern psychiatrische Kliniken…



Der historische Diskurs kommt zu kurz…
Das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und 
über Maßregeln der Sicherung und Besserung“ vom 24. 
November 1933

Es brachte eine grundlegende Neugestaltung des 
strafrechtlichen Sanktionssystems auf der Grundlage der 
rassenhygienische Konstruktion eines 
„Gewohnheitsverbrechers“ mit dem Leitgedanken des 
„wirksamen Schutzes der Volksgemeinschaft gegen 
verbrecherische Schädlinge“, wobei die Unterbringung in einer 
„Heil- und Pflegeanstalt“ bzw. einer „Trinkerheilanstalt“ der 
„Heilung“ dient, d.h. der zwangsweise verordneten Abstinenz 
bei „vollständiger oder eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit“ 
von „gewohnheitsmäßigen Trinkern der Giftsüchtigen“.

Die Zwangsunterbringung war auch dann zulässige und zeitlich 
nicht beschränkt, wenn keine Besserung zu erwarten ist.

Faktisch lief sie auf eine „Entmündigung“ von Betroffenen 
hinaus  (keine Datenlage über Anzahl)



Diskurs um Reform der §§ 63, 64 StGB

„Plädoyer für eine Transformation der Maßregeln“. Die DGSP fordert darin 
sehr weitgehende Änderungen, die de facto das Ende des forensisch-
psychiatrischen Systems in seiner jetzigen Form bedeuten würden. Da in 
der Vergangenheit vielfältige Bemühungen, das System zu reformieren, 
gescheitert sind, schlägt der Verband vor die Maßregeln nach §§ 63, 64 
StGB und damit die bisherige Zweispurigkeit des strafrechtlichen 
Sanktionssystems abzuschaffen. Dieser radikale Entwurf, der auch die 
Einschränkungen der Schuldfähigkeit gemäß §§ 20, 21 StGB umfasst, hat 
bereits eine breite und kontroverse Debatte angestoßen.

Die Versorgung psychisch kranker und geistig behinderter Rechtsbrecher in 
einem separaten System ist Ausdruck der Überdifferenzierung und 
Zersplitterung der psychiatrischen Versorgung. Die Bereiche forensische 
und allgemeine Psychiatrie haben sich weit voneinander entfernt. Das 
forensisch-psychiatrische Parallelsystem ist, trotz verschiedener 
Reformversuche, in den letzten Jahren an seine Kapazitätsgrenzen 
gekommen und gewuchert.

Plädoyer für eine Transformation der Maßregeln (1.März 2022)

 Erstens: Die §§ 63, 64 und 20, 21 StGB werden gestrichen.

 Zweitens: Die Gesundheitsversorgung der sich im 

Freiheitsentzug befindenden Personen wird von den Ärzten 

und Diensten am Ort wahrgenommen.

 Drittens: Alle im Freiheitsentzug befindlichen Personen 

werden in die Sozialversicherungen aufgenommen.

 Viertens: Einrichtungen des Maßregelvollzugs können zu 

solchen des Strafvollzugs werden.

 Fünftens: Bisherige Beschäftigte des Maßregelvollzugs können 

in den Justizvollzugsdienst wechseln – oder Mitarbeitende in 

den Gesundheits- und Sozialdiensten am Ort des Vollzugs 

werden.

 Sechstens: Künftig ist allein der hoheitlich tätige Staat für die 

Sicherung der Verurteilten und den Schutz der Allgemeinheit 

zuständig. Die Psychiatrie wird von hoheitlichen Aufgaben und 

Schutzpflichten entbunden.



…deutliche Verschiebung der Unterbringungsgründe gem.§ 64 StGB 
(Riedemann 2022)



Signifikate Unterschiede der spezifischen Merkmale der Untergebrachten…
Beim Vergleich der beiden Gruppen Alkoholabhängige und 
Drogenabhängige können deutliche Unterschiede festgestellt 
werden. Bei den Drogenabhängigen stehen die Verstöße gegen 
das Betäubungsmittelgesetz im Vordergrund. Zwei von drei 
drogenabhängigen Probanden 65.3 % wurden wegen eines 
derartigen Deliktes verurteilt, während das bei den 
Alkoholabhängigen nur für 3.7 % zutrifft. 

Dieser Unterschied ist hoch signifikant .Chi-Quadrat nach 
Pearson: 298.42**; df: 1). Zwei weitere Deliktgruppen treten 
bei den Drogenabhängigen häufiger auf, Raub/ räuberische 
Erpressung und Betrug/Diebstahl. Während dies bei 
Raub/räuberische Erpressung tendenziell so ist, ist der 
Unterschied bei Betrug/Diebstahl signifikant (). Alle anderen 
Deliktgruppen sind bei den Alkoholabhängigen häufiger 
vertreten. Sehr deutlich wird das für die Gewaltdelikte 
Tötungen und Körperverletzungen.

(Hartl, Ch: Wie erfolgreich ist die Behandlung im Msaßregelvollzug nach
§§ 63 und 64 DtGB? Disseration an der Uni Regensburg; 2012)



Vermutung…oder besser „Unterstellung“: „Erschleichung“
von Vorteilen von psychiatrischer Behandlung vs. Gefängnis!

Die Unterbringung bei höherer Straferwartung 
führt zu geringerer Gesamtstrafen durch 
Vorwegvollzug und Anrechenbarkeit des MRV.

Eine Reihe von Autoren behaupten, dass „in nicht 
unerheblichem Umfang Patienten zugewiesen werden, bei 
denen keine Abhängigkeitserkrankung vorliege, sondern „eher 
ein mißbräuchlichder Drogenkomsum als Teil eines 
deliquenten Lebenswandels oder des lifestyles“ (Schalast et.al. 
2016)

Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen vom Januar 2023 zur 
Reformierung des § 64 StGB:

„(…) nach Berichten der Praxis vor allem auch die Struktur der 
Klientel verändert habe. In nicht unerheblichem Umfang 
würden Patientinnen und Patienten zugewiesen, bei denen 
keine eindeutige Abhängigkeitserkrankung vorliege, und 
teilweise scheine die Möglichkeit einer Entlassung zum 
Halbstrafenzeitpunkt gerade bei hohen Begleitstrafen aus Sicht 
der Verurteilten einen sachwidrigen Anreiz für die 
Unterbringung in der Entziehungsanstalt zu setzen.“

Tatsächlich ist eine Strafrestaussetzung zum 
Halbstrafenzeitpunkt nur „äußerst selten“



Opioidsubstitutionsbehandlung nur 
bei ca. 6%

Medikamentöse Behandlung (Opiatsubstitutionsbehandlung) ist 
auch im Maßregelvollzug erfolgreich!

„Indizierte Substitutionsbehandlungen waren in unserer 
Untersuchungsgruppe in allen auch in der allgemeinen Suchtmedizin 
einheitlich positiv evaluierten Outcome-Variablen („Beikonsum, 
Retentionsrate, Dissozialität“) einem klassischen Abstinenzprinzip 
überlegen: 

• Unter laufender Substitutionsbehandlung sanken Rückfälle in 
einen Substanzkonsum während laufender Behandlung auf 2%, 
ausgehend von einem Basisrisiko von 24% in der Gesamtgruppe 
Opiatabhängiger. 

• Erledigungen (§ 67d Abs. 5 StGB) nahmen bei 
substitutionsgestützter Behandlung auf einen Anteil von 10% ab 
(ausgehend von einer Basisrate von 47% in der Gesamtgruppe). 

• Unerwünschte Vollzugsereignisse nahm die Wahrscheinlichkeit 
für besondere Vorkommnisse unter laufender 
Substitutionsbehandlung um den Faktor 16 ab.“ 

Knecht (2013): Substitution im Maßregelvollzug – Pro und Contra 
Münster, 6. Juni 2013



Wie sollte die Therapie aussehen?
Die Therapie im Maßregelvollzug soll 
nicht „Anreize“ liefern durch 
Vollzugslockerungen (wobei das natürlich 
ein wichtiger „Anreiz“ sein kann), 
vielmehr durch gute Konzepte und 
motivierte Therapeut*innen überzeugen.

Medikamenten-gestützte Behandlung 
muss gewährleistet sein!

Aber: Praktiker bezweifeln nach wie vor, 
dass eine therapeutische Behandlung 
unter Einfluss eines Medikamentes zur 
Behandlung der Opioidabhängigkeit  
durchführbar ist.



„Reform“ des Maßregelvollzugs…
Die geplante „Reform“ orientiert sich an 
fragwürdigen Annahmen:

„Wenn inzwischen über 70 % der Untergebrachten 
(Strafverfolgungsstatistik 2019, Statistisches 
Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, S. 338: 71,7 %) voll 
schuldfähig sind, dürfte dies zumindest für diese 
Personengruppe prima facie nicht für einen akuten 
und dringenden Therapiebedarf sprechen, der eine 
sofortige Überstellung in den Maßregelvollzug 
erfordert.“

Bedeutet „Schuldfähigkeit“ gleich „kein 
Therapiebedarf“?

Was könnte stattdessen die Alternative sein?

Abschaffung des § 64 StGB und

Stattdessen (etwa wie in der Schweiz):

- Medikamentöse Behandlung (Opiatsubstitution)

- ambulante Hilfen

- Betonung der Selbstverantwortung auch schwer 
Kranker und 

-- die Entkoppelung von Strafe und – vom 
Betroffenen aktiv zu beantragender – Behandlung

- Entkriminalisierung von Drogenkonsum 
assoziierten Delikten!



Positionspapier von akzept e.V.



Das neue Maßregelvollzugsgesetz: Ein Schritt vor, zwei zurück! 



…erster Schritt, aber!



Warum gibt es kaum Rückmeldungen
von Betroffenen?

Schreiben von Dirk Schaeffer DAH vom

Am Mo., 17. Juli 2023 um 14:02 Uhr schrieb Dirk Schaeffer - Deutsche Aidshilfe via 
Projektbeirat <projektbeirat@jesnrw.de>:

Liebe Freund*innen,

vor einigen Tagen hatte ich euch über eine neue Gesetzgebung zum Maßregelvollzug 
berichtet.

Wir würden gerne auf dem Suchtkongress in Leipzig die Erfahrungen von betroffenen 
Menschen einfließen lassen.

Daher würde ich diejenigen von euch bitten, die Erfahrungen mit dem Maßregelvollzug 
gesammelt haben, die beiliegenden Fragen kurz zu beantworten.

Es ist wie immer, dass die Veränderungen ohne diejenigen beschlossen werden sollen, die 
davon maßgeblich betroffen sind. Wir würden gerne ein kleines Gegengewicht setzen.

Natürlich bleiben eure Rückmeldungen anonym. Die Mail die ihr mir schickt werden gelöscht 
und vollkommen anonymisiert verarbeitet.

Ich danke euch für eure Unterstützung.

Lg Dirk

Das Resultat war äußerst mau…nur 5 
Rückmeldungen…als ob es in diesem 
Bereich keine Erfahungen gäbe…Was sind 
die Hindernisse???

16.04.2024 / Drogenkurier

Maßregelvollzugsgesetz –

Novellierung ja, aber in die 

richtige Richtung

Ein Kommentar von Ingo Ilja Michels

mailto:projektbeirat@jesnrw.de
https://mybrainmychoice.de/tag/drogenkurier/


Ist die Reform erfolgreich?
Antworten auf Schreiben vom 28.2.2025
zur Einschätzung der Reform (3 Antworten
auf  12 Schreiben)

„Ich war bzgl. der Ziele skeptisch, in MV ist aber ein 
Rückgang der Neuaufnahmen zu beobachten.“

(Rostock)

„Wir substituieren mit L-Polamidon und 
Buprenorphin. Die Reform hat hzu geringeren Zahlen 
im 64er Bereich geführt, zudem zeigen die Patienten 
nun eine inhaltlich passende Zuordnung: mehr 
suchtspezifischer Behandlungsbedarf, weniger 
Haftvermeidung als Motivation.“

(Bremen)

„Tatsächlich sind unsere Belegungszahlen in Folge der 
Reform des §64 StGB gesunken, inhatlich unterstütze 
ich die Reformen weitgehend, die Indikation der 
Suchtmaßregel wurde hierdurch geschärft, die 
Abgrenzung gegenüber Personen , die eher kriminell 
als süchtig sind, verbessert. (…) durch 
Persönlichkeitsbesonderheiten, die nicht primär auf 
die Sucht zurückzuführen sind, zu erklären ist (…).“

(Leipzig)



Neuere Publikationen zum Maßregelvollzug
Die Regulation von Sexualität und 
sexueller Gesundheit in deutschen Justiz-
und Maßregelvollzugseinrichtungen
Hanna Harriet Hanß

Qualitative Arbeiten wie die von Götzl 
und Kolleg*innen (2023)geben 
aufschlussreiche Einblicke in den 
klinischen Alltag einzelner 
Maßregelvollzugseinrichtungen. In einer 
Befragung von 19Mitarbeitenden in zwei 
bayerischen Maßregelvollzugskliniken 
zeigt sich der international diskutierte 
Mangel schriftlicher Regelungen. Die 
Autor*innen konstatieren, das Thema 
Sexualität erhalte „kaum bis keine 
Beachtung“ und befinde sich in einem 
„Schmuddel-Grau-Bereich“. 

Götzl, Christian/Büsselmann, Michael/Klein, 
Verena et al. ( Sexualität im Maßregelvollzug. 
Ergebnisse einer qualitativen Befragung von 
Mitarbeitenden und Handlungsempfehlungen 
für die klinische Praxis. In: Psychiatrische Praxis 
50, H. 7.7.7.DOI:10.1055/a-2043-9876

Erste Erkenntnis: Es gibt keine verlässlich

Zahlen Der geheimnisvolle Kerndatensatz zum 

Maßregelvollzug. Über 

Hindernisse, Defizite und 

blinde Flecke in der Versorgungsforschung 

Wolfgang Lesting, Michael Lindemann . 

Insgesamt etwa 13.000 Untergebrachte

Zweite Erkenntnis: Therapiebereite 

Parienten sind erfolgreicher!

Finn Sörensen, Birgit 
Völlm Intramurale Konsummuster im 
deutschen Maßregelvollzug 
nach § 64 StGB: Eine qualitative 
Studie

Dritte Erkenntnis: Valide Prädikatoren für 
einen Behandlungserfolg gibt es nicht. 
Positive Erwartung, intrinsische Motivation,
Einzeltherapie, gute Therapeutenbeziehung 
können positiv wirken, Drogenfreiheit ist 
nicht Hauptmotivation

Julia Grotepaß, Lena-Marie Langenstück, Boris 

Schiffer Reflexion forensischer Suchttherapie –

Wirkfaktoren aus Patientensicht



Kleine Anfrage im Deutschen  Bundestag
„Die Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug und das Recht 
des Untersu chungshaftvollzugs liegt seit der sogenannten 
Föderalismusreform I im Jahr 2006 ausschließlichen bei den 
Ländern. Das gilt auch für den Vollzug der Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt, für 
den die Gesetzgebungskompetenz auch auf die Länder 
übergegangen ist. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die 
Kleine Anfrage die Grenzen des verfassungsrechtlich verbürgten 
Fragerechts des Parlaments gegenüber der Bundesregierung 
überschreitet, soweit Umstände berührt sind, die nicht in den 
Verantwortungsbereich der Bundesregierung fallen.“ (…)

„Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der 
Unterbrin gungsanordnungen gemäß § 64 StGB seit 2021 
entwickelt?“

2021  2022  2023

4288 4366  4440

[Statistische Daten zu den aufgrund strafrichterlicher Anordnung in 
Entziehungsanstalten untergebrachten Personen enthält die 
Maßregelvollzugsstatistik. ]
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